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I. Bekanntmachungen und Mitteilun1en 

17) O.Nr. /2't/1 II 1 os 
Ansprüche gegen Personen, deren Vermögen nach der 
'Verordnung zur Sicherung von Vermöpbswerten oder 
auf Grund rechtskräftiger tJrteiie in das Eigentum des 

Volkes übergegangen ist. 
bas Gesetz vom 2. November 1956 .... GBl. 1 S.120'7 - und 
die Erste Durchführungsbestitmtlung hierzu vom 17. No
vember 1956 - GBl. I S. 1354 ..... regeln die Ansprüche 
gegen Perrsoneq, deren Vermögen deswegen in das Etgen
tem des Volkes überging, weil 

die Verordnung zur Sicherung von "\'."errnögenswerten 
vom 17. Juli 1952 (GBl. S. 615) nach dem Verlassen 
der Deutschen Demokratischen Republik a\if sie an• 
gewendet wurde oder ihr Vermögen durch Straf„ 
urteil eingezogen worden ist. 

Das Gesetz vom 2. November 1956 und die I. DB. werden 
nachstehend wiedergegeben. Sie stellen auch für um
flingreiche A11sprüche der Kirche Befriedigung in Aus
sicht. Daher ist es Fflicht aller der für die Verwaltung 
kirchlichen Vermögens Verantwortlichen, sich mit den 
BP-stimmungen eingehend vertraut zu machen. 
Für die Anwendung im Bereich der Dandeskirche. wird 
folgendes bestimmt: 
1. Die Kirchenökonomen, der Verwalter · des Stol

gebührenfonds, der Berechner.qes Gesamtärars, die 
Vorsitzenden der Kirchgemeinderäte und kirch
lichen Stiftungen sowie sonstige Verwalter kirch-

. liehen Vermögens werden hiermit beauftragt, die 
Anmeldungen zu bewirken. Die Pastoren unter
stützen die Ökonomen und übermitteln ihnen - so- · 
weit noch nicht geschehen - die erforderlichen An
gaben und Unterlagen und geben ihnen Auskünfte. 

2. Der Anmeldung unterliegen nach §§ 1 ·und 7 ~es 
Gesetzes nur Forderungen· gegen solche Vermögen, 
die aus den oben bezeichneten Gründen in Volks
eigentum übergingen. 

3. Zu den anzumeldenden Ansprüchen gehören ins
besondere 
Forderungen~ die durch Hypotheken, Grundschqlden · 

oder Rentenschulden gesichert sind, nebst Zins
rückständen und laufenden Zinsen - letztge
nannte bis zur Höhe von 411/o ... , 

Mieten - mit Verrnieterpfandreclit naeh § 559 BGB, 
Pachten - mit Vetpächterpfandreeht nach § 585 

BGB und Pfandstücken S<>wie Sicherungsüber-
eignungen, · 

sonstige Ansprüche aus Miet• und Pachtverträgen, 
Darlehen, die nicht grundbucfü'fläßig gesichert sihd, 

'Kredite, Vors<ihüsse und dafür. gegebene Sicher-
Mite.n, wie i. B. Pfandstücke und Sicherungs
übereignungen,. und Zinsr:ü<;kstände, 

Forderungen aus "Bürgschaften, 
Ansprüche aus Leistungsbeschefden in Siedlungs-

verfahren . 
- a1so alle Forderung.en, die gerichtlich verfolgbar 
sirid -. 
Auch Forderungen, deren Verjährungsfrist des

. wegen ablief, weil eine Rechtsverlolgurtg bisher 
nicht möglich war, sind anzumelden. 

4. Die Anmeldungen sind sofort vorzynehmen, und 
zwar auch insoweit, a1s in den vergangenen Jahren 
An!lprüehe bei den Raten der Kreise, .Abtlg. Finan
zen, Unterabtlg. Verwaltung des staatli.Ghen Eigen
tums, bereits gemeldet worden sind. Auf diese 
früheren Anmeldungert ist bei der erneuten An
meldung hinzuweisen. 

5, Die Anmeldung erfolgt bei dem Rat des Kreises, Ab
teihing Finanzen, in dessen Gebiet der Schuldner im 
Zeitpunkt der Beschlagnahme oder Einziehung sei
nen Wohnsitz hatte - § 2 G~„ § 4 (1) der t. DB. 

6. Den lnhalt der Anmeldung legt § 4 (2) der 1. DB. 
fest. Dingliche Sicherungen, wie z. 13. Hypotheken, 
Grundschulden, Sicherungsübereignungen, Vermie
ter- und Verpäcll.terpfartdrechte, andere Pfand
rechte, sind .mit a.nzugeben. 
Von den Unterlagen sind Hypotheken-, Grund- und 
ltentertsChuldbriefe nicht aus der Hand zu geben. 
Sie gehören zu den in ~ 1 der I. DB. genannten Be
legen, die bei den staatuchett Organen .... den Ab-
teilungen Kataster - \tOrhanden sind. In den An
trägen sind daher - im Grundbuch eingetragene 
Rechte genau zu bezeichnen: Soweit erforderlich, 
sind die Briefe den Räten der Kreise persönlich vor
zulegen, aber nicht auszuhändigen. Nach § 1160 BGB 
ist der Gläubiger bei der Geltendmachung der 
Rechte aus der :Hypot:helt usw. zui' Vorlegung des 
Briefes verpfliclitE!t. Augzunändigen l'lat er ihtt erst, 
wenn er irt voller Höhe befrtedigt ist. §§ 1144, 1145 
BGB. . . 
Auch andere lJrkunden und wichtige Schriftstücke, 
durch deren .Verlust die, Verfolgung des Rechts
anspruchs in Frage gestellt werden Wiirde, sirtd nur 
in Abschrift beizufügen, die erforderlichenfalls be
glaubigt werden muß. Die Urschriften sind nur 
vo~uzeigen. 

Alle Unterlagen· behalten ihrt! Bedeutung, bis der 
Anspruch voll erfüllt ist. Ist der Rat des Kreises 
hierzu nicht in der Lage, weil das beschlagnahmte 
oder. eingezogene Vermögen hierzu nicht ausreicht 
- § 4 Ges„ § 8 der I. DB. - oder fehlen die recht
lichen Voraussetzungen für die Verpflichtung der 
Deutschen I>emokratischen Republik überhaupt, so 
werden die 'Unterlagen .. benötigt, um gegen den 
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Schuldner selbst vorgehen zu können, dessen Haf
tung dem Gläubiger gegenüber unberührt bleibt -
1 (2) Ges. -. 

7. Soweit wegen Überschuldung der Vermögenswerte 
nach . § . 5 des Gesetzes unß §. 8 der I. DB. die 
Befriedigung nach den Bestimmungen über . die 
Rangfölge im ,Konkurs erfolgt, ist für dinglich 
gesicherte Forderungen auf abgesonderte Befriedi
gung nach §§ 47, 48, 49 Zi. 2, 3 der Konkursordnung 
zu achten. Auf die durch § 8 Abs. 2 S. 2 der I. DB. 
gegebene Möglichkeit, Abschriften der Gläubiger
tabellen anzufordern, wird ausdrücklich aufmerk
sam gemacht. 

8. Von den Anmeldungen 1st je ein Durchschlag dem 
Landessuperintendenten .und dem· Qberkirchenrat, 
diesem über den Landessuperintendenten, zuzu-

' leiten. · · 
9. Von dem Inhalt der nach § 9 der I. DB. ergehenden 

Feststellungsbescheide sind der Landessuperinten
dent und der Oberkirchenrat, dieser über den Lan
dessuperintendenten, unverzüglich zu unterrichten. 
Der Oberkirchenrat benötigt die Mitteilung doppelt. 

10. Die Feststellungsbesche1de unterliegen nach § 9 (4) 
der I. DB. der Beschwerde innerhalb vier Wochen. 
Bei Vorlage der Feststellungsbescheide nach Ziffer 9 
ist z•1gleich eine Äußerung darüber abzugeben, ob 
eine Beschwerde beabsichtigt ist. . 
Von eingelegten Beschwerden sind dem Landes
superintendenten und dem Oberkirchenrat Abschrif
ten einzureichen. 

11. Zu vereinnahmen: 
Zahlungen auf laufende Leistungen, wie z.B. 
Mieten, Pachten, Zinsen, sind zu den betreffen
den Kapiteln der Kirchenrechnung zu verein
nahmen, Zahlungen al,lf Kapita~forderungeri und 
auf durch Lei1Stungsbescheide festgesetzte Ab
findungsbeträge als kirchliches Vermögen. Sie 
sind nach den dafür bestehenden Grundsätzen 
anzulegen. Berichtigungen der Voranschläge für 
die Kirchenrechnung sind entsprechend zu. be
antragen. 

Die Befriedigung erfolgt 
a) sofort bei Ansprüchen aus Lieferungen und Lei

stungen, denen u. a. Mieten und Pachten zuzu
rechnen sind, mit 1000,- DM jährlich - § 3 Abs. 1 
des Gesetzes -

b) ab 1. Januar 1957 für die Zinsen der Hypothe
ken, Grundschulden, Darlehen, Kredite usw. in 
Höhe von 4 'D/o, soweit die vertraglichen Verein
barungen keineri geringeren Zif!:ssatz vor,sehen, 

c} ab 1. April 1961 für die Hauptforderungen durch 
Rückzahlungen von.jährlich 1000,- DM. 

Zahlungstermin ist. nach § 10 der I. DB. 
iür a) ,und c) der 1. April des Fälligkeitsjahres 
für. b) der 1. April nachträglich. . 

Schwerin, den 21. Januar 1957. 
Der Oberkirchenrat 

Im Auftrage: 
Schill 

Gesetz 

über die Regelung der Ansprüche gegen Pel'.'sonen, deren 
Vermögen nach der Veroronung zur Sicherung von Ver
mögenswerten oder auf Grund rechtskräftiger Urteile 
in das Eigentum des Volkes übergegangen ist. 

. Vom 2. November 1956 

- Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik 
Teil I 1956 Nr. 100 P. 1207 -

Zum Schutze der Intevessen von Bürgern der Deutschen 
Demokratischen Republik, die infolge der Spaltung 
Deutschlands oder durch strafbare Handlungen ihrer 
Vertragspartner ohne eigenes Verschulaen in ver
mögensrechtlicher Hinsicht benachteiligt worden sind, 
hat die Volkskammer folgendes Gesetz beschlossen: 

§ 1 
(1) Ansprüche Dritter, die sich gegen Personen richten, 
deren Vermögen nach § 1 der Vermögensordnung vom 
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17. Juli 1952 zur Sicherung von Vermögenswerten 
(GEL S. 615) oder auf Grund rechtskräftiger Urteile in 
das Eigentum des Volkes übergegangen ist, und die mit 
diesem Vermögen im Zu§amrnenhang stehen, sind bis 
zur Höhe des Wertes der in d,as Eigentum des Volkes 

· Ubetnommenen Vermögenswrrte zu Lasten der Deut-
scheri DemokratiSchen Republik nach Maßgabe dieses 

. Gesetzes zu befriedigen. 
(2) Die Haftung des SChuldners deni Gläubiger gegen
über wiro durch die in Abs., 1 enthaltene Verpflichtung 
der Deutschen Dernokratischeri Republik zur Befriedi
gung der Ansprüche nicht berührt. 
(3) Die Forderung des Dritten geht auf die Deutsche 
Demokratische R.epublik über, soweit diese Zahlungen 
geleistet hat, die mit dem nach der Veroronung vom 
17. Juli 1952 in das Eigentum des Volkes übergegangenen 
Vermögen im Zusammenhang stehen. 

§ 2 
Auf Antrag des Gläubigers entscheidet der Rat des 
I<reises darüber, ob der Anspruch begründet und in 
welcher Iföhe er zu befriedigen ist. liiergeg.en ist die 
Beschwerde zulässig. tiber diese entscheidet der Rat des 
Bezirkes endgültig, 

§ 3 
(1) Die Befriedigung von Ansprüchen aus Lieferungen 
und Leistung.en usw: hat in Höhe von 1000,- DM jähr
lich, beginnend mit dem Jahre 1956, zu erfolgen. 
(2) Die Befriedigung von Ansprüchen aus Krediten, Dar
lehen, Hypotheken usw. hat 
a) bei Ansprüchen von Rentnern und· Werktätigen in 

Höhe von .1000,- DM jährlich, beginnend mit dem 
.Janre 1956; 

bl bei AnsprüChen ·der Banken für Handwerk und 
Gewerbe e. G. m. b: H. ih Hölie von 1000,- DM jähr
lich, beginnend mit dem 1. April 1957, und 

c) bei Ansprüchen der unter Buchstaben a und b nicht 
genannten Gläubiger in Höhe von 1000,- DM jähr
lich, beginnend mit dem 1. April 1961, 

zu erfolgen. • 
(3) Für die Befriedigung der·· Ansprüche der· volks
eigenen Kteditinstitute, Betriebe der volkseigenen Wirt
!'!chaft, Organe der staatlichen Verwaltung und Institu
tionen, Genossenschaften sozialistischen Charakters und 
demokratischen Organisationen erläßt der Ministerrat 
besondere Bestimmungen. 
(4f Die uriter Abs. 2 Buchstaben a und b genannten 
Ansprüche werden ab 1. Januar 1956 und die unter 
:Abs. 2 !;fuchst. c genannten Ansprüche ab Jam1ar 1957 
mit 4 'O/o verzinst, soweit die . urilprünglichen vertrag
licheh Vereinbarungen keinen geringeren Zinssatz vor
sehen. 

§ 4 
Vor. Befriedigung der Ansprüche aus § 3 Absätze 1 ·und 2 
sind gegen den Anspruchsberechtigten bestehende und 
fällige Forderrungen volkseigener' Gläubiger aufzurech
nen. Die Aufrechnung ist nicht zulässig, soweit die 
geltend gemachten Ansprüche gepfändet öder ander
weitig über sie rechtswirksam verfügt woroen ist, bevor 
die volkseigenen Foroerungen, mit denen aufgerechnet 
werdeh soll, fällig waren. 

§ 5 
Bei Überschuldung beschlagnahmter oder· eingezogener 
Vermögenswerte erfolgt die Befriedigung nach der 
Rangfolge, die für die Befriedigung der Gläubiger im 
Konkurs gilt.- · 

§ 6 
Zur Befriedigung der Gläubiger kann eingezogenes 
Vermögen .erforderlichenfalls veräußert werden. Die 
Befoiedigung erfolgt dann aus dem Erlös. 

§ 7 
Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf rechts
kräftige Urteile nach dem SMAD-Befehl 201, deneri vor , 
dem 9. Mai 1945 begangene Verbrechen zugrunde liegen. 
keine· Anwendung. In diesen Fällen gelten für die 
Ansprüche Dritter die entsprechenden Bestimmungen 
der Richtlinien 1 und 2 der· Deutschen Demokratischen 
Wirtschaftskommission vom 28. April !948 (ZVOBl. 
S. 141) und der Richtlinie 3 der Deu.tschen Demokra
tischen Wirtschaftskommission vom 21. September 1948 
(ZVOBl. S. 449). 



§ 8 
Durchführungsbestim1'tlngen erläßt der Minister der 
Finanzen. 

§ 9 
Dieses Gesetz tritt mit der Verkündung in Kraft. 
Das Vorstehende vom Präsidenten der Volkskammer im 
Namen des Präsidiums ·aer Volkskammer unter dem 
sechsten November neunzehnhundeJ:tsechsundfünfzig 
ausgefertigte Gesetz wird hiermit verkündet. 
Berlin, den zwölften November ne1um:ehnnundertsechs
undfünfzig 

Der Präsident 
der Deutschen Demokratischen Republik 

W. Pieck 

Erste Durchführungsbe~timmung 
zum Gesetz über die Regelung der ·Ansprüche gei;ern 
Personen, deren Vermögen nach der Verordnung zur 
Sicherung von Vermögenswerten oder auf Grund rechts-

. kräftiger Urteile in das Eigentum des Volkes über-
gegangen ist. · 

Vom 17. November 1956 
- Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik 

Teil I 1956 Nr. 113 S. 1354 -
Auf Grund des Gesetzes vom 2. November 1956 über die 
Regelung der Ansprüche gegen ·Personen, deren Ver
mögen nach der Verordnung zur Sicherung von Ver
mögenswerten oder auf Grund rechtskriiftiger Urteile in 
das Eigentum des Volke1s übergegangen ist (GBL I 
S. 1207) wird z:ur Regelung von Ansprüchen gegen Per
sonen, deren Vermögen vor Inkrafttreten des Gesetzes 
in das· Eigentum des Volkes übergegangen ist, folgendes 
bestimmt: 

§ 1 
(1) Nach Maßgabe des Gesetzes werden Ansprüche von 
Bürgern der Deutschen Demokratischen R<epublik 
befriedigt, die im Zeitpunkt des Übergangs des Ver
mögens in das Eigentum des Volkes begründet waren. 
Als Zeitpunkt des Übergangs des Vermögens in das 

. Eigentum des V<;>lkes gilt der Tag der Beschlagnahme 
nach der Verordnung zur Sicherung von Vermögens
werten bzw. der Tag der Rechtskraft <le's Urteils. 
(2) Gesetzliche Unterhaltsansprüche werden insoweit 

•befriedi,gt, als sie vor dem Übergang des VermögeiliS in 
das Eigentum des Volkes fällig waren und geltend 
gemacht worden sind. Nach dem Zeitpunkt des Über
gangs des Vermögens des Unter-baltspflichtigen in Eigen
tum des Volkes fällig werdende Unterhalt,sanspruche 
Minderjähriger sind darüber hinaus zu befriedigen, so
fern die Unterhaltszahlung nicht auf andere Weise 
gesichert ist. Die Befriedigung der rückständigen und 
künftig fälligen Unternaltszahlungen an Minderjährige 
darf den Betrag von insgesamt 6000,- DM nicht über
steigen. 
(3) Nicht befriedigt we'l'.'Cien Ansprüche, die wegen des 
Verlassens der Deutschen Demokratischen Republik 
ohne Beachtung der polizeilichen Meldevorschriften oder 
der Begenung der zur Verurteilung geführten strafbaren 
Handtlung begründet worden sind, Das gleiche gilt für 
Ansprüche, die zur Finanzierung eines besonderen Auf
wandes begründet worden ·sind, ohne daß ein Gegenwert 
in das in Eigentum des Volkes übergegangene Vermögen 
eingeflossen ist, · 

' § 2 

Als Werktätige im Sinne des § 3 Abs, 2 des Gesetzes 
gelten Gläubiger, deren Einkünfte im wesentlichen aus 
einem Arbeitsrechtsverhältnis ·oder aus persönlichem 
Arbeitseinkommen herrühren, 

§ 3 
Die Befriedigung von Ansprüchen aus Krediten, Dar
lehen, }Iypotheken usw. von Handwerkern und Einzel
händlern hat nach den Bestimmungen des § 3 Abs. 2 
Buchst. a des Gesetzes zu erf<;>lgep. 

§ 4 
(1) Anträge auf Befriedigung von Anspvüchen gemäß 
§ 3 Absätze 1 und 2 des Gesetzes sind schriftlich an den 
Rat des Kreises, Abteilung Finanzen, zu richtern, in 
dessen Gebiet der Schuldner im Zeitpunkt der Be1>chla!t· 
nahme oder Einziehung des Vermögens seinen Wohnsitz 
hattie. ' · 

(2) In den Anträgen ist cier Schuldner, der Entstehungs
grund des Anspruches und, sofern der Anspruch dinglich 
gesiche1rt war, das Pfandobjekt, das für den Anspruch 
haftete, anzugeben. Den Anträgen sind Unterlagen, aus 
denen sicr, der Anspruch ergibt, beizufügen, In den 
Anträgen ist anzugeben, auf welches Konto und an 
welches Kreditinstitut in der Deutschen Demokratischen 
Republik oder im demokratischen Sektor von Groß
Berlin die Zahlungen zur Befriedigung des Anspruches 
geleistet werden sollen. 

§ 5 
(1) Ansprüche von volkseigenen Kreditinstituten, Betrie
ben der volkseigenen Wirtschaft, von Organen der staat
Hchen Verwaltung und Institutionen, Genossenschaften 
soz1alistischen Charakters und demokratischen Organi
sationen sind bis zum 28. Februar 1957 bei dem Rat des 
Kreises, Abteilung Finanzen, schriftlich anzumelden, in 
dessen Gebiet ·der Schuldner im Zeitpunkt des Über
gangs des Vermögens in das Eigentum des Volkes seinen 
Wohnsitz hatte. Dies gilt auch für Ansprüche, die nicht 
aus dem Eigengeschäft herrühren, sondern auf Grund 
der Übertragung in Rechtsträgerschaft geltend zu 
machen sind. 
(2) In den Anmeldungen ist der Schuldner, der Ent
stehungsgrund des Anspruches und, sofern der Anspruch 
dinglich gesichert war, das Pf5mdobjekt, das für den 
f\nspruch haftete, anzugeben. Den Anmeldungen sind 
Unterl~gen, aus denen sich der Anspru·ch ergibt, bei· 
zufügen. 

§ 6 
(1) Grundlage für die Berechnung des Wertes des in das 
Eigentum des Volkes übernommenen Vermögens sind 
die steuerlichen Bewertungsbestimmuhgen für die· 
Zwecke der Vermögenssteuer. Für die Berechnung des 
Wertes können andere geeignete Unterlagen hilfsweise 
herbeigezogen werden. 
(2) Wird der Berechnung des Wertes des Betriebsver~ 
mögens die letzte Einneitswertstellung zugrunde gelegt, 
so sind Vermögensänderungen bis zum Zeitpunkt der 
tatsächlichen Übernahme des Vermögens in das Eigen
tum des Volkes entsprechend zu berücksichtigen. 

(3) Fllr bebaute und unbebaute Grundstücke sowie für 
land· und forstwirtschaftliche Betriebe sind die vor dem 
Übergang in das Eigentum des Volkes zu1etzt fest
gestellten Einheitswerte zugrunde zu legen. Bestands
verä!lderungen sind zu 'berücksichtigen. 

§ 7 
(1) Die Feststellung der Höhe des Anspruches erfolgt auf 
Grund der vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen 
und der Belege, die bei den staatlichen Organen und den 
Betr1eben der volkseigenen Wirtschaft über diese 
Ansprüche vorhanden sind, Die Organe der staatlichen 
Verwaltung, die Betriebe der volkseigenen Wirtschaft 
und die diesen übergeordneten Organe sind verpflichtet, 
die für diese Zwecke erforderiichen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen zu überlassen. 

(2) Die Befriedigung rückständiger Ansprüche aus Nieß
brauchrechten, Rentenforderungen, Altenteilen, Wohn· 
rechten und Unterhaltsansprüchen erfolgt nach Maßgabe 
des § 3 Abs. 2 des Gesetzes. Künftige Ansprüche dieser 
Art sind nach E:rbringung des._.;Nachweises, daß der 
Anspruch noch besteht, bei Unterhaltsansprüchen unter 
Beachtung der Bestimmungen des § 1 Abs. 2 durch 
vierteljährliche Zahlungen zu befriedigen. Ansprüche, 
die auf Naturalleistungen gerichtet waren, werden in 
Geld umgerechnet, wobei der Wert jeweils für das 
la1..1fende Jahr neu fei;tzustellen ist. Bei der Berechnung 
der Anspl.'üche aus Nießbrauchrechten an Grundstücken 
ist von einem Betrag-auszugehen, der dem Durchschnitt 
des in den letzten fünf Jahren vor dem Übergang des 
mit dem Nießbrauchrecht belastet gewesenen. Grund
stücks in das Eigentum des Volkes steuerlich ve·r
anlagten Ja)lresnettoertrages entspricht. 

§ 8 
(1) Bei der Ermittlung des Gesamtumfanges der gegen 
einen Schuldner geltend gemachten Ansprüch,e sind nicht 
nur die zur Anmeldung gelangten, sondern auch die auf 
andere Art bekannt gewordenen Forderungen, ein
schließlich solcher. Forderungen, d:i,e picht durch das 
Gesetz befriedigt werden, zu berücksichtigen. ' 
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(2) Ergibt sich nach Feststellung der Gesamthöhe des 
beschlagnahmten oder eingezogenen Vermögens Und 
nach Feststellung des Gesamtumfanges der bestehenden 
An;;prüche eine Überschuldung des Vermögens, so ist 
vorn Rat des Kreises, Abteilung Fina;nzen, eine 
Gläubigertabelle nach den Bestimmungen über die 
Rangfolge im Konkurs anzu]ertigen. Den Gläubigern ist 
auf Antrag eine Abschrift dieser Tabelle zu erteilen. Die 
Befriedigung der Ansprüche erfolgt im Rahmen des im 
§ 3 des Gesetzes festgelegten Umfanges bis zur Höhe der 
festgestellten Quote: 

§ 9 
(1) Die Feststellung des geltend gemachten Anspruches 
dem Grund und der Höhe nach erfolgt durch den Rat 
des Kretses, Abteilung Finanzen, bei dem nach den §§ 4 
und 5 die Befriedigung der Ansprüche zu beantragen ist 
bzw. die Ansprüche anzurne1den siqd. 

(2) Von\ Organen der staatlichen Verwaltung oder 
Rechtsträgern des Volkseigentums auf den geltend 
gemachten Anspruch erbrachte Leistungen sind von 
diesem in Abzug zu bringen. 

(3) Dem Antragsteller, dessen Ansprüche nach § 3 
Absätze 1 und 2 des Gesetzes zu befriedigen sind, i'st ein 
Feststellungsbescheid zu erteilen, der die Berechnung 
der Endsumme des anerkannten Anspruches, den Zeit
punkt der. Befriedigung und eine Rechtsmittelbelehrung 
zu enthalten hat. Stehen dem AntragstelleT Ansprüche 
gegen mehrere Personen zu, deren Vermögen nach der 
Verordnung zur Sicherung vor.i Vermögenswerten oder 
auf Grund gerichtlicher Ur-teile in Eigentum des Volkes 
übergegangen ist, ist ihm für jeden Fall ein Fest
stellungsbescheid zu erteilen. 

(4) Gegen den Feststellu.ngsbescheid hat der Antrag
steller innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung das 
Recht der Beschwerde. Diese ist beim Rat 'des Kreises, · 
Abteilung Finanzen, einzulegen. Hilft dieser der 
Beschwerde nicht ab, so ist diac;e. unverzüglich an den 
Rat des Bezirkes weiterzuleiten. Dieser entscheidet end
gültig. 

§ 10 

(1) Die nach § 3 des Gesetzes zu zahlenden Beträg~ von 
jährlich 1000,- DM sind jeweils ab 1. April des Fällig
keitsjahres zu entrichten. Die nach § 3 Abs. 4 des 
Gesetzes zu zahlenden Zinsen sind bis zum gleichen 
Zeitpunkt nachträglich zu entrichten. 

(2) Für das Jahr 1956 zu zahlende Zinsen sind mit den 
Beträgen für 1956, bei Ansprüchen nach § 3 Abs. 2 
Buchst. b des Gesetzes mit den Beträgen für 1957 aus
zuzahlen. Für 1956 bereits gezahlte Zinsen sind in Abzug 
zu bringen. 

§ 11 

Die Befriedigung des im Feststellungsbescheid aner
kannten Anspruches erfolgt durch den Rat des Kreises, 
Abteilung Finanzen; der den Feststellungsbescheid 
erlassen hat. 

§ 12 

(1) Für die Besteuerung der zu befriedigenden An
sprüche gelten die entsprechenden steuerlichen Bestim
mungen. 
(2) Die nach § 9 festgestellten Ansprüche sind bei der 
Bewertung des Vermögens für Zwecke der Vermögen
steuer und der Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital 
in voller Höhe zu erfassen. 
(3) Ist eine zu befriedigende Forderung ibeirn Gläubiger 
steuerlich gewinnmindernd ausgebucht worden, so ist sie 
im Jahre des Feststellungsbescheides gewinnevhö)lend 
einzubuchen. Auf Antrag ist dem. Steuerpflil!htiger.i je
doch zu genehmigen, in Höhe des wieder einzubuchenden 
Betrages einen Ausgleichposten auf die Passivseite der 
Bilanz einzutragen. In Höhe der jährlichen Zahlung ist 
dieser Passivposten aufzulösen und als außerordent
licher Ertrag der Einkommensteuer (Körperschaftsteuer) 
und der Gewerbesteuer zu unterwerfen. 
(4) Alle bilanzierten Ansprüche gegen die im § · 1 des 
Gesetzes genannten Personen können gewiri.nmindernd 
ausgebucht werden, wenn der Gläubiger weitere Maß
nahmen zu seiner Befriedigung nicht einleitet und eine 
Befriedigung nach dem Gesetz nicht oder .nicht in voller 
Höhe in Betracht kommt. 

'>'> 

§ l3 
Diese Durchführungsbestirnmu~ tritt mit ihrer Ver
kündung in Kraft. 
Berlin, den 17. November 1956. 

Der Minister der Finanzen 
M. Schmidt 

Erster Stellvertreter des Ministers 

18) /593/ II 41 b 
Berichtigung der Kollektenliste 1951 

In der Kollektenliste für das Jahr 1957, veröffentlicht 
im Kü•chlichen Amtsblatt Nr. 16 vom 28. November 1956, 
werden folgende Veränderungen nötig: 
1. Am 28. Juli 1957 (6. S. n. Trin.) wird sowohl für das 

Hilfswerk als auch für gesamtkirchliche Notstände 
.und Aufgaben der Evangelischen Kirche in Deutsch
land gesammelt. 

2. Für den. Michaelshof in Rostock-Gehlsdorf und für 
die Arbeit an den Epileptischen· wird nicht am 22„ 
sondern am Michaelissonntag, dem 29. September. 
1957, kollektiert. 

Schwerin, den 25. Januar 1957. 

Der Oberkirchenrat 
Walter 

19) /62) Hohenkirchen, Gemeindepflege 
Geschenk 

Einwohner des Dorfes Manderow haben der Kirche zu 
Hohenkirchen ein neues zweiflügeliges Kirchenportal 
aus massivem Eichenholz gestiftet~ 
Schwerin, den 18. Januar 1957. 

· Der Oberkirchenrat 
Walter 

., 
20) /27 / Tarnow, Gemeindepflege 

Geschenk 

Der Kirchgerneirn;le Tornow wurde von Frau Käthe 
Fengler, Ullersdorf über Lieberose, Kr. Beeskow, ein 
Harmonium geschenkt, das erstmalig am 27. Januar 1957 
im Gemeinderaum Tornow in Gebrauch genommen 
wurde. · 
Schwerin, den 31. Januar 1957~ 

Der Oberkirchenrat 
Walter 

21) G.Nr. /240/26 II 34 k 2 

Handbuch zum Evangelischen Kirchengesangbuch 

Das Handbuch zum Evangelischen Kirchengesangbuch 
ist 1954 in der Evangelischen Verlagsanstalt, Berlin, 
erschienen und zum Preise von 9,50 DM in jeder Buch
handlung erhältlich bzw. bestellbar. Es tst bearbeitet 
von Christhard Mahrenholz und Oskar Söhngen, unter 
Mitarbeit von Otto Schlißke und enthält eine Wort- und 
Sachkonkordanz, ein Verzeichnis der Strophenanfänge, 
eine besonders wichtige Handreichung zur gottesdienst
lichen Verwendung der Lieder (geordnet nach dem Kir
chenjahr) sowie schließlich Lieder zu den Handlungen 
der Kirche. Ein Abschnitt „Übersicht über den Strophen
bau der Lieder" schließt das ·hymnologisch bedeutsame 
Werk ab. Diesem ersten Band des Handbucheis sollen 
vier weitere Bände folgen, von denen der zweite einen 
geschichtlichen Überblick über die Gesangbuchentwick
lung, über das Kirchenlied und die Melodien bietet. Von 
den weiteren Bänden steht der dritte unter dem Titel 
„Liederkunde" „ der vierte bringt Quellenverzeichnisse 
für Texte und Weisen usw„ während der fünfte ·sich mit 
den Anhangsliedern zum Evangelischen Kirchengesang-
buch befassen wird. , , 
Als Ergänzung zu diesem Handbuch ist soeben ein Heft 
„Handbuch zum Anhang des Evangelischen Kirchen
gesangbuchs Mecklenburg" zum Preise von 1,40 DM 
erschienen, und zwar bearbeitet von Domprediger Ger

.hard Bosinski, Güstrow. Es ist dem Aufbau des Hand-. 
buches angeglichen, enthält also für die Nummern 400 
bis 465 eine Wort- und Sachkonkordanz, das Verzeichnis 
der Strophenanfänge, di.e gottesdienstliche Verwendung 
der Lieder, eine Übersicht über den Strophenbau und 
ein alphabetisches Verzeichnis. 



Die Anschaffung sowohl des Handbuches zum Evangeli
schen Kirchengesangbuch wie des Anhangs kann allen 
Pastoren, Kirchenmusikern, aber auch Katecheten 
dringlich empfohlen werden. Schon der einzige Abschnitt 
„Die gottesdienstliche Verwendung der Lieder" ist nicht 
nur für alle, die im Gottesdienst mitzuwirken haben, 
sondern darüber hinaus auch für Katecheten von un
schätzbarem Wert. Aber auch die Wort- und Sach
konkordanz ermöglicht ·und erleichtert die vielseitige 
Verwendung. unserer. reichen hymnologischen Schätze. 
Während das Handbuch selbst im Buchhandel erhältlich 
ist, wird der von Gerhard Bosinski herausgegebene An
hang vom Oberkirchenrat ausgegeben. Bestellungen sind 
über die Landessuperintendenturen gesammelt dem 
Oberkirchenrat vorzulegen, Wo es einzelnen kirchliche!). 
Mitarbeitern aus finanziellen Gründen: schwierig · er
scheint, dies Werk anzuschaffen, wird empfohlen, die 
Mittel aus der Gemeindekasse zur Verfügung zu stellen. 
Schwerin, den 7. Februar 1957. 

Der Oberkirchenrat 
Maercker 

Verzeiclinis 
der im Jahre 1956 in. die Landeskirchenbücherei 

eingereihten Bücher 

Soden, Hans von:' Urchristentum und Geschichte 
Bd. 1 Grundsätzliches und Neutestamentliches 
Bd. 2 Kirchengeschichte und Gegenwart 
Mohr' - Tübingen 1951 - 278 S. · 

Vandenhock & Ruprecht, Göttingen 
Kerygma und Dogma 
Zeitschr. für theol. Forschung 
Heft 1 - 1956 - 72 S. 

ökonomischer Rat der Kirchen 
Minutes and Reports of the Eighth Meeting of the 
Central Committee of the World Council of Churches 
Genf 1955 - H6 S. 

Gensieben, Hans Werner: Damnamus 
Die Verwerfung von Irrlehre bei Luther und im 
Luthertum des 16. Jahrhunderts 
Luther-Verlag - Berlin 1955 :.... 162 S. 

Hübner, Friedrich: Gedenkschrift für D. Werner Eiert 
Beiträge zur historischen und systematischen Theo-
logie · · 
Luther-Verlag - Berlin 1955 - 424 S. 

Lehmann, Arno: Es begann in Tranquebar 
Die Geschichte der 1. evangelischen Kirche 
EVA - Berlin 1955 - 3::-i3 S. 

Lilje, Hanns 
Die Petrusbriefe - 53 S. - und der Judasbrief 
- 10 s. -
Bibelhilfe für die Gemeinde, Bd. 14 
EVA - Berlin 1955 - 64 S. 

Weizsäcker, C'arl Friedrich von: Die Geschicl1te der Natur 
12 Vorlesungen 
Vandenhoek & Ruprecht - Göttingen 1954 - 136 S. 

Heubach, .Joachim: Die Ordination zum Amt der Kirche 
Arbeit zur Geschichte und Theologie des Luthertums 
Luther-Verlag - Berlin 1956 .- 192 S. 

Ruf, ~·alter: Lutherisches Missions-Jahrbuch 
Selbstverlag 1955 - 225 S: 

Hessen, D. Dr. Johannes: Geschichte oder biblische 
Theologie 
Das Problem der Hellenisierung des Christentums in 
neuer Beleuchtung 
Koehler & Amelang - Leipzig 1956 -' 198 S. 

Schwartz. Eduard: Charakterköpfe aus der Antike 
Koehler & Amelang - Leipzig 1943 - 309 S. 

Appel, Heinrich: Kurzgefaßte Kirchengeschichte 
EVA - Berlin 1955 - 559 S. 

Beintker, Horst: Zu verkündigen des Herrn Werke 
Martin Luther's Leben in seiner bleibenden 
Bedeutung 
EVA - Berlin 19.55 - 39 S. 

Doerne, Martin: Er kommt aueh noch heute 
Homiletische Auslegung der alten Evangelien 
EVA - Berlin 1955 - 163 S. . 

Modersohn, Ernst: Der Prophet Elia 
Biblische Betrachtungen 
EVA - Berlin 1955 - 367 S. 

Barnikol, Ernst: Luther in evangelischer Sicht 
Niemeyer - Halle 1955 - 143 S. 

Hrsg. Lahr, Horst: Gottes Heimsuchung durch Wort und 
Sakrament 

Soden, Wilhelm von ,, 
Beiträge zur bibl.-reform. Lehre vom geistlichen 
Amt den Brüdern im Amt 
EVA - Berlin 1955 - 259 S. 

Buschendorf, Dr. Gisela: Weltall, Erde, Mensch 
Neues Leiben - Berlin-;: 403 S. 

Hrsg, Karrenberg, Friedrich: Evangelisches Soziallexikon 
Kreuzverlag - Stuttgart - 1954 .,.. 1176 S. 

Jänicke, Theodor: Halt uns bei festem Glauben 
Tägliche Andacht - Markus-Jahr 1956 
EVA - Berlin 1956 - 191 S. 

Paeschke, Carl: Das gute Wort in der Welt 
Hilfe für Verkündigung und Unterweisung 

. EVA - Berlin 1955 - 251 s: 
Ulje, Hanns: Luther, Anbruch und Krise der Neuzeit 

EVA - Berlin 1955 - 251 S. 

Jepsen, Alfred: Die Quellen· der Königsbücher 
Niemeyer - Halle 1956 - 120 S. · 

Seheier, Dr, Hermann: Der Marxismus-Leninismus über 
Religion und Kirche 
Urania - Leipzig-Jena 1956 - 42 S. 

Tondi, Alighiero: Vatikan und Neofaschismus 
Dietz-Verlag - Berlin 1956 - 63 S. 

Hrsg. Dürr, Alfred: Bach•Jahrbuch 1955 
EVA - Berlin 1955 - 122 S. 

Oertzen, Etta von: Im feurigen Ofen 
EVA - Berlin 1956 - 143 S. 

Hrsg, Bartsch, ·Friedrich: 10 Jahre Evangelische Verlags-
anstalt,. . 
EVA - Berlin 

Wagner, Wilhelm Rudolf: Johann Arndt 
Lebensworte aus dem wahren Christentum und dem 
Paradiesgärtlein 
EVA - Berlin 1955 - 109 S. 

Hinz, Paulus: Bettler und Lobsänger 
EVA - Berlin 1956 - 100 S. 

Erb, Jörg: Die Wolke der Zeugen 
EVA - Berlin 1956 - 404 S. 

Hausmann, Manfred: Das Worpsweder Hirtenspiel 
1955 - 23 s. . 

Panlsen, Dr. Anna: Die Vikarin 
Der Dienst der Frau in den Ämtern der Kirche 
Burkhardthaus - Berlin 1956 - 88 S. 

Stoll, Heinrich Alexander: Der Traum von Troja 
Lebensroman Heinrich Schliemann's 
Paul List Verlag ....:. Leipzig 1956 - 519 S. 

Wolff, Hans Walter: Eine Handbreit Erde 
Kleines Palästina-Tagebuch 
Luther-Verlag - Witten (R.) 1956 - 128 S. 

Lutherischen Kirchenamt Hannover: 
Toleranz aus Glauben 
Referat und Aussprachen auf der Generalsynode 
1956 in Hannover 
Luther-Verlag - Berlin 1956 - 99 s. 

Heidtmann, Günther: Kirche im Kampf der Zeit 
Lettnar-Verlag - Berlin.1954 - 447 S. 

Hrsg. Schüßler, Wilhelm: Weltmachtstreben u. Flotten
bau 
Luther-Verlag - Witten (R.} 1956 - 237 S. 
Dr. Martin Luther's Werke 
Kritische Gesamtausgabe: Die deutsche Bibel 
Bd. 10, 1. Hälfte 1956 - 590 S. 

Schellbach, Martin: Tholuck's Predigt 
Ihre Grundlage und ihre Bedeutung für die heutige 
Predigt 
1956 - 184 s. 
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Bernhardt •. Carl Hein•t Gott und Bild 
Ein Beitrag zur Begründung und Deutung des 
Bilderverbots im Alten Testament 

• 1956 - 164 s. 
Hiillwerk. Carl: Die an Gott leiden 

Erzählungen 
Ul56 -180 S. 

Baltzer, Hans: Nur was wir glauben, wissen wir gewiß 
Der L~bensweg des lachenden weisen Wilhelm Busch 
1956- 95 s. 

O.riaen. Etta von: Die Trtlmlllerfrau 
1956 .... 80 s. 

Sdlieder, Julius: D. Hans Meiscr D. D. 
Wächter und Haushalter Gottes 
1956 - 102 S. - mit Aufnahmen 

Heiwik, Hans: Er liebte seine Kirche 
In· Memoriam D. Hans Meiser 
1956 - 79 S. - mit Aufnahmen 

II. Personalien 
Zum Propst bestellt wurde:· 
Pastor Johannes Schenk in Krakow für den Krakower 
Zirkel mit Wirkung vom 1. Januar 1957. /26/1 VI 19 b. 
Berufen wurden: 
Pastor Hans D.ziedo in Warlin auf die Pfarre Neustrelitz, 
Schloßkirche, zum 1. Dezember 1956. /333/1 Pred. 
Pastor Ulrich Gurske in Peckatel auf die Pfarre dase~bst 
zum 1. Januar 1957. /H8/1 Pred. 
Pastor Hans-Joachim Mi.itzke in Groß Tessin auf die 
III. Pfarrstelle an der St. Mariertkirche in Wismar zum 
1. Januar 195'7. /22211 Pred. 
Pastor Hans-Andreas Schlettwein in Lohmen auf die 
Pfarre daselbst zum 1. Januar 1957. /161 Pred. 
Pastor Gerhard Wittkat aus Frankenhain (Thür.) auf die 
III. Pfarrstelle an der St. Nikolaikirche in Schwerin zum 
1. Januar 1957 (fiicht 1. 12. 56). /387/2 Pred. 
Beauftragt wurden: 
Vikar Paul Friedrich Martins aus Oste'tode (Harz) mit 
der Verwaltung der Pfarre Sülstorf zum 1. Dezember 
1956. /202/1 Pred. 
In den Ruhestand verset•t wurden: 
Pastor Eduard Ney in Neustadt· Glewe auf seinen· 
Antrag mit Wirkung vom 1. Mai 1957. /76/ Pers.Akt. 
Pastor Dr. Herbert Schmidt in Plate auf seinen Antrag 
mit Wirkung vom 1. Mai 1957. /58./ Pers.Akt. 

lfelmgerufen w.urde 
Oberkirchenrat a. D. Dr. Johannes Heepe in Itzehoe 
(Holstein) am.23. November 1956 im 71. Lebensjahr. /43/ 
Pers.Akt. 

Ausgeschieden sind: 
Pastor Albrecht Merle in Sanitz auf seinen Antrag mit 
Wirkung vom 1. Dezember 1956. /55/ Pers.Akt. · 

Hilfsprediger Willi Paape in Neuenkirchen auf seirien 
Antrag mit Wivkung vom 1. März 1957. /55/ Pem.Akt. 
Domprediger Gerhard Bosinski in Güstrow auf seinen 
Antrag mit Wirkung vom 1.. Mai 1957. /106/ Pers.Akt. 

Die 1. theologische Prüfung bes&anden 
am 17. und 18. Dezember 1956 die Kandidaten: 

Ruth Christa Hinz, Bad Doberan 

Hanna Lübbert, Zarrentin· 

Hans-Dieter Hoffgaard, Hinrichsdorf 

Traugott Maercker, Pampow 

Ludwig Palmer, Laage 
Gunther Pistor, Rostock 
Rüdiger Timm, Kessin 

Ven'Jffentlidat unter der LiuM Nr. 731 .i.. Pres1eo-• Mint Miniderpr4ridemen ihr B..Pnm• det Dsrdlt:IY11 Demelir~ .RepubWr · 
SclarilHeUung: Panor Dr. Paul ~. Sdkoerin, Milnmrap 8 Druc/c: Bli<:hdruelcerei Fells P&ao„, .sda~n 

·. 


